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Anlass zu lebhaften Ertrterungen gaben die Bemerkungen
eines Kollegen iiber das Taxationswesen und das finanzielle
Ergebnis einer Gemeinde, ausgefiihrt nach der neuen eidg. Ver-
messungsinstruktion. Es wurde in der Folge der Taxations-
kommission der dringende Wunsch ausgesprochen, sich intensiv
mit den Taxationen zu befassen und den neuzeitlichen An-
forderungen noch besser anzupassen.

Damit konnte der Priasident den offiziellen Teil der Tagung
schliessen, einer Tagung, die in ihrer Prosa von Rede und Gegen-
rede nur fiir kurze Zeit unterbrochen wurde, als man die Suppe
auftrug, und als Freund Kellermeister die Hahnen aufdrehte,

Die Wogen der Erregung glitteten sich, die Stimmung
wurde mild; mit Befriedigung nahm man Kenntnis vom Stande
der Vorbereitungsarbeiten fiir die Hauptversammlung und alles
sah hoffnungsfroh dem 7. Juni entgegen.

Der Sekretir: E. Vogel.

Einfiihrung in die Grundbuchvermessung.

Vorlesung aus dem Einfiihrungskurs der praktizierenden
Grundbuchgeometer,

gehalten von Prof. Dr. Theo Guhl, Chef des eidg. Grundbuchamtes, Bern.
(Schluss.)

Die Bundesbeitrdage an die Parzellarvermessung erleiden
ebenfalls eine Abstufung von 60 bis 80 °/, der Vermessungs-
kosten, wie sie vor.der Inangriffnahme oder Vergebung der
Vermessung berechnet werden. Die bescheidenere Beitrags-
leistung von 60 °/, tritt fiir grosse Stddte mit hohem Bodenwert
ein, da man annimmt, dass diese Stadtgemeinden von sich aus
verhdltnismassig leicht die betrdchtlichen Mittel aufbringen. Die
starke Inanspruchnahme des Bundes mit 80 °/, dagegen ist in
den Berggebieten mit niedrigem Bodenwert angezeigt, wo die
Bereitstellung der an sich geringern Mittel durch die Gemeinden
und Eigentiimer doch auf grosse Schwierigkeiten stossen wird.
Dazu kommt die fiir den Bund recht niitzliche Vorschrift, dass
der Bundesbeitrag fiir Stidtevermessungen nach Instruktion I
fiir die Hektare den Betrag von 200 Franken nicht iibersteigen
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darf. Die Stidtevermessungen dienen in hdherem Masse als die
Vermessungen der iibrigen Gebiete noch andern als Grundbuch-
zwecken; sie werden fiir Baupldne, Baulinienpldne, Aufnahme
unterirdischer Leitungen usw. verwendet und miissen héiufig
wegen diesen besonderen Verwendungsarten héheren Anforde-
rungen entsprechen. Eine Unbilligkeit gegeniiber den Stidten
kann bei richtiger Wiirdigung der Sachlage in dieser Vorschrift
nicht erblickt werden, um so weniger als die Praxis der Bundes-
behorden diese Bestimmung fiir die Stidte in giinstigem Sinne
ausgelegt hat. Die Beschrinkung des Bundesbeitrages auf die
Summe von 200 Franken fiir die Hektare greift ndmlich nur
insofern Platz, als die durchschnittlichen Vermessungskosten fiir
das ganze in Instruktion [ zu vermessende Gebiet den genannten
Betrag iibersteigen.

Der Bundesbeschluss iiber die Beteiligung des Bundes an
den Kosten der Grundbuchvermessung hat — im Gegensatz
zum Vorschlage des Bundesrates — diese Subventionsansitze
auch auf die Ergdnzungsarbeiten an bestehenden Vermessungs-
werken ausgedehnt, und sogar eine Beitragsleistung von 20 /o
an die Nachfiihrungskosten vorgeschrieben. Man mag sich aus
Billigkeitsgriinden mit der Subventionierung der Ergdnzungs-
arbeiten einverstanden erkldren; die Beitragsleistung an die Nach-
fiihrungskosten im Betrage von 20 °j, unterliegt der Gefahr,
dass damit eine Zersplitterung von Bundesgeldern eintritt. Durch
diesen vom Bund unternommenen Fiinftel der Nachfiihrungs-
kosten werden in der Regel weder die Nachfiithrungsarbeiten
wesentlich geférdert noch die auf den Grundeigentiimern lasten-
den Gebiihren vermindert (vergl. unten B, Ziff. 3).

B. Die Verteilung der Aufgaben zwischen Bund und
Kantonen. Mit Ausnahme der Triangulation hoéherer Ordnung,
die ausschliesslich Sache des Bundes ist und von der Abteilung
fiir Landestopographie ausgefiihrt wird, tritt bei allen Arbeiten,
die unter den Begriff der Grundbuchvermessung fallen, eine
Teilung der Aufgabe zwischen Bund und Kantonen ein. Die
wichtigsten Grundsidtze iiber dieses Verhiltnis seien hervor-
gehoben :

1. Die Ausfiihrung der Triangulation IV. Ordnung ist
grundsitzlich Sache der Kantone, die zu deren vorschriftsge-
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massen Ausfiihrung, sei es durch Vergebung der Arbeit in Ak-
kord oder durch Regiebetrieb, verpflichtet sind (Verm. Verordn.,
Art. 5). Der Bundesrat hat sich oder seinen zustindigen Or-
ganen bloss die Genehmigung der Triangulationsprogramme
und der einzelnen Vertrdge tiber die Vergebung der Arbeit,
sowie die Aufsicht, Verifikation und Anerkennung der Triangu-
lationen vorbehalten. Ausnahmsweise fiihrt der Bund im Ein-
verstindnis mit den beteiligten Kantonen die Triangulation IV.
Ordnung selbst aus, unter entsprechender Verteilung der Kosten
(Bundesbeschluss tiber die Kostentragung Art. 3). Im Jahre
1913 wurde in 15 Kantonen an der Ausfithrung der Triangu-
lation IV. Ordnung gearbeitet, wobei nur in einem einzigen
Kanton (Appenzell A.-Rh.) die Organe des Bundes diese Arbeiten
ausfiihrten.

2. Den Hauptteil der Grundbuchvermessung bildet natiir-
lich die Parzellar- oder Stiickvermessung. Hier besteht grund-
sdtzlich das gleiche Verhdltnis zwischen Bund und Kanton, wie
bei der Triangulation IV. Ordnung. Den Kantonen liegt die
Ausfithrung der Arbeit ob, wihrend der Bund sich auf eine
intensive Aufsicht beschridnkt, die durch die grosse finanzielle
Inanspruchnahme des Bundes ohne weiteres gerechtfertigt wird.
Im einzelnen hat der Bundesrat sich oder den untergeordneten
Amtsstellen des Bundes in der Vermessungsverordnung und in
der Vermessungsinstruktion folgende Kompetenzen ausbedungen:

a) Die Abgrenzung des in jedem einzelnen Falle zu ver-
messenden Gebietes und dessen Einfeilung in Instruktions-
und Masstabgebiete (Verm. Verordn. Art. 21).

b) Die Genehmigung der einzelnen Vermessungsuvertrdge,
die zwischen dem ilbernehmenden Grundbuchgeometer und der
vergebenden Gemeinde, als direkt beteiligte Kontrahenten, ab-
geschlossen werden (Verm. Verordn. Art. 14, Abs. 2). Diese
als Genehmigung bezeichnete Mitwirkung der Bundesbeh6rden
beim Vertragsabschluss ist juristisch eine Teilnahme am Vertrags-
schluss. Privatrechtlich ist auch die vergebende Gemeinde- erst
an den Vermessungsvertrag gebunden, wenn die Genehmigung
des eidgen. Justiz- und Polizeidepartementes erteilt ist, und der
ausfiithrende Grundbuchgeometer besitzt erst von diesem Zeit-
punkt an eine rechtsgiiltige, vertragliche Grundlage fiir seine
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Arbeit. Es liegt hier ein Verhiltnis vor, wie man es im Vor-
mundschaftsrecht, oder im offentlichen Recht einzelner Kantone
fiir das Verhdltnis von Staat und Gemeinden, antrifft; nur ist
die Genehmigung nicht zum Schutz der Gemeinden, sondern
im eigenen Interesse des Bundes aufgestellt. Der Bund ist eben
mit Bezug auf die Kosten weit mehr an den Vermessungsver-
trigen beteiligt als die vergebenden Gemeinden, und es kann
den Bundesorganen nicht mit Grund iibel genommen werden,
wenn sie bei der Festsetzung der Vermessungspreise ein ge-
wichtiges Wort mitsprechen wollen. Man mag sich in dieser
Richtung nur vergegenwirtigen, dass die Erhéhung oder Ver-
minderung des Hektarenpreises um einen Franken die Gesamt-
summe der Vermessungskosten fiir die ganze Grundbuchver-
messung sofort um mehr als 3 Millionen Franken beeinflusst.

Die Frage, in welcher Weise der Bund seinen Einfluss
auf den Abschluss des Vermessungsvertrages rechtzeitig geltend
machen kann, ohne dabei den kantonalen und Gemeindeorganen,
sowie den {ibernehmenden Grundbuchgeometern zu nahe zu
treten, ist nicht leicht zu entscheiden. Man dachte urspriinglich
an die Einsetzung einer Taxationskommission, in der die eidg.
Oberaufsichtsbehorde, die Kantone und der schweiz. Geometer-
verein vertreten gewesen und die jedesmal vor Ausschreibung
einer Gemeinde zur Vermessung in Funktion getreten wére
(vergl. Bundesblatt 1909, Band 1V, Seite 530). Allein der Bundes-
rat hat gewiss mit Recht von der Einsetzung einer solchen ge-
mischten Taxationskommission Umgang genommen, denn dieser
umstandliche Apparat hitte bald Anlass zu klagen geben miissen.
Es hidtte nicht als angéingig erachtet werden konnen, dass eine
mehrheitlich aus Vertretern des Bundes und der Kantone zu-
sammengesetzte Kommission schlechthin die Vermessungspreise
diktierte. Die freie Konkurrenz unter den Grundbuchgeometern
und der Einfluss ihrer Organisation auf die Preisfestsetzung
durften nicht in dieser radikalen Weise ausgeschlossen werden.
Das Recht der Grundbuchgeometer, durch ihre Organisation
ungerechtfertigte Unterbietungen und illoyale Konkurrenz zu
vermeiden, musste anerkannt werden. '

Ein anderer Vorschlag ging dahin, dass sich der Bund in
einer mehrheitlich aus Grundbuchgeometern zusammengesetzten
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Taxationskommission vertreten lassen sollte. Diese Losung war
selbstverstandlich fiir den Bund unannehmbar, da hier ebenso-
wenig den Organen des Bundes die missliche Stellung zuge-
mutet werden konnte, die der Bundesrat durch Ablehnung des
zuerst genannten Vorschlages den privaten Grundbuchgeometern
ersparen wollte.

Die Entwicklung der Verhiltnisse hat nun zu einer andern
Losung gefiihrt, die nach den bisherigen Erfahrungen und bei
vorurteilsloser Betrachtung als eine angemessene betrachtet wer-
den darf. Von einer gemeinsamen Taxation, an der die Ver-
treter beider Vertragsparteien mitwirken, wird {iberhaupt Um-
gang genommen. Dagegen setzen Kantonsgeometer und Ver-
treter des Bundes vor der Ausschreibung einer Gemeinde an
Hand genauer, tatsdchlicher Angaben und Grund einer Besich-
tigung der zu vermessenden Gemeinde, die Instruktions- und
Masstabgebiete fest und berechnen unter Beriicksichtigung aller
Verhaltnisse die Maximalausgaben, die fiir das Vermessungswerk
aufgewendet werden konnen. Dieses Verfahren verfolgt den
Zweck, den kantonalen und eidgendssischen BehoOrden die
Grundlagen fiir die Beurteilung der eingehenden Angebote der
Grundbuchgeometer zu liefern und eine gerechte und,- soweit
erforderlich, einheitliche Ansetzung der Vermessungspreise im
ganzen QGebiet der Schweiz herbeizufiihren. Soweit die Grund-
buchgeometer fiir ihre Zwecke die Anordnung einer Taxation
durch ihre privaten Kommissionen fiir notwendig erachten,
bleibt ihnen deren Vornahme unbenommen. Wenn sich dann
in einem oder andern Fall ergeben sollte, dass eine Vermessung
nicht zu den Bedingungen vergeben werden konnte, die von
den Vertretern des Kantons und des Bundes bei ihrer lokalen
Besichtigung als angemessen angesehen worden sind, mag zu
der aus drei Experten bestehenden eidgendssischen Taxations-
kommission Zuflucht genommen werden (vergl. Bundesblatt
1914, Band I, Seite 359—360).

¢) Die Anerkennung und Subventionierung der wvollen-
deten Vermessungswerke, die auf Grund des kantonalen Verifi-
kationsberichtes vom Bundesrat ausgesprochen wird (Verm.
Verordn. Art. 23). Die direkte Leitung und Ueberwachung der
Parzellarvermessung und die Schlussverifikation der Vermessungs-
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werke fallen somit in die Befugnisse der Kantone, die hieftir
eine geeignete Vermessungsaufsicht einzurichten haben. Immer-
hin nimmt die Vermessungsverordnung durch die Vornahme
von Inspektionen durch die eidg. Oberaufsichtsbehérde in Aus-
sicht und ordnet auch den Fall, dass auf Wunsch eines Kantons
die Leitung und die Verifikation einer Gemeindevermessung von
den Organen des Bundes selbst, unter entsprechender Rechnungs-
stellung an den Kanton, besorgt werden sollen (Verm. Verordn.
Art. 2—4).

a) Genehmigung sdmtlicher kantonaler Erlasse iiber das
Vermessungswesen. Diese Erlasse sind ziemlich zahlreich, da
nicht nur ergidnzende Vorschriften iiber die Triangulation IV.
Ordnung, iiber die Organisation des Vermessungswesens (Neu-
vermessung und Nachfiihrung), sondern auch Bestimmungen
fiber die’ Vermarkung, die offentliche Auflage und rechtliche
Anerkennung der Vermessungswerke, tiber deren Aufbewahrung
und Benutzung, tiber die Tragung der Vermessungskosten, tiber
die Pilicht der Grundeigentiimer zur Duldung von Vermessungs-
fixpunkten und iiber deren Schutz und Erhaltung aufzustellen
sind (Verm. Verordn., Art. 7, 12 und 31).

3. Die Nachfiihrung der Vermessungswerke. Mit der Aus-
filhrung der Neuvermessung ist derjenige Teil der Arbeit ge-
leistet, der zur Anlage des Grundbuches unerlisslich ist, aber
ebenso wichtig ist, sowohl vom Standbunkt des Vermessungs-
wesens als im Interesse der Grundbuchfithrung, die Evident-
haltung oder Nachfiihrung der Vermessungswerke. Zahlreiche
Kantone haben in dieser Richtung bisher schlimme Erfahrungen
gemacht, da wegen Unterlassung einer zweckmissigen Nach-
fithrung die Vermessungswerke rasch an Zuverldssigkeit einge-
biisst und an Wert verloren haben. Darum hat die eidgendssi-
sche Instruktion eingehende Vorschriften tiber die Nachfiihrung
aufgestellt und den Kantonen deren Erfiillung ans Herz gelegt.

Mit der Zusprechung der Bundessubvention an ein Ver-
messungswerk wird stets die ausdriickliche Verpflichtung des
Kantons verbunden, das Vermessungsoperat ohne Unterbruch
nachzufiihren. Deshalb haben die Kantone auch die Nach-
filhrung ftir bestimmte Vermessungsbezirke besonderen Nach-
filhrungsgeometern zu {ibertragen, die fiir die Erhaltung der
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Vermessungswerke verantwortlich sind (Verm. Verordn., Art. 30 ff),
Hiebei kann entweder eine véllige Verstaatlichung der Nach.
fiihrungsarbeiten eintreten, oder es kann je nach den Verhilt-
nissen eine andere LOsung, z. B. die Uebertragung der Nach-
filhrung Ttir bestimmte Kreise an einzelne Privatgeometer, gewihlt
werden. Auch die Grundbuchfiihrung wird indirekt zur Forde-
rung des Nachfiihrungswesens herangezogen, indem der Grund
buchverwalter Teilung und Vereinigung von Grundstiicken im
Grundbuch von der Vorweisung von Mutationspldnen abhingig
macht und andere -Aenderungen von Amtes wegen dem Nach-
fiihrungsgeometer mitteilt (Verm. instr. Art. 135 und 1595).

Die betrachtlichen Kosten, die durch die Nachfiihrung der
Vermessungswerke verursacht werden, sind angemessen unter
alle an der Erhaltung des Vermessungswerkes interessierten Ge-
meinwesen und Personen zu verteilen. Das Z.G.B. ermichtigt
allerdings die Kantone, die Kosten der Nachfiihrung den Grund-
eigentiimern zu {iberbinden und zu diesem Zwecke Gebiihren
zu erheben (Z.G.B. Art. 954). Doch muss ohne weiteres zu-
gegeben werden, dass eine vdllige Abwilzung der Kosten auf
die beteiligten Grundeigentiimer von diesen oft als driickende
Last empfunden wird und empfunden werden muss. Mit der
einheitlichen Nachfiihrungsarbeit hdngen eben stets auch Auf-
wendungen fiir Erhaltung und Ersatz von Vermessungsfixpunkten
und Aenderungen in mehreren Planexemplaren und Biichern
zusammen, fiir die billigerweise nicht die Grundeigentiimer auf-
zukommen haben.

Daher sollten die Kantone, wo immer dies angeht, die
fiir die Nachfilhrung bestimmte Bundessubvention durch eigene
Beitrdage und durch Leistungen der Gemeinden erginzen und
nur den verbleibenden Kostenanteil mit aller Sorgfalt und in
gerechter Weise auf die Grundeigentiimer. laden.

lll. Die Durchfiihrung der Grundbuchvermessung.

Mit Riicksicht auf die betrichtliche Ausdehnung der Neu-
vermessungsarbeiten, die fiir ihre Durchfiihrung eine verhiltnis-
missig lange Zeitdauer beanspruchen und grosse Kosten ver-
ursachen, hat das Z. G. B. den Bundesrat angewiesen, einen
allgemeinen Plan iber. die Durchfiihrung der Grundbuchver-
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messung auszuarbeiten (Z. G. B. Schl. T., Art. 38). Hiebei
sollen die Kantone als die zunichst Beteiligten mitwirken. Ob-
wohl dieser allgemeine Plan zur Zeit noch nicht vorliegt und
bestimmte Angaben {iiber die Durchfiihrung der Grundbuchver-
messung somit noch nicht gemacht werden kénnen, geziemt es
sich doch, unsere Vorlesung mit einem Blick in die Zukunft
abzuschliessen.

Als Vorbereitung fiir die Aufstellung des allgemeinen Planes
sind auf Ende 1913 sowohl die Gebiete berechnet worden, die
bereits anerkannte Grundbuchvermessungen besitzen, als auch
diejenigen, deren Vermessungswerke zur Zeit ergidnzt werden
oder die in Neuvermessung begriffen sind.

Anerkannte Grundbuchvermessungen weisen sozusagen alle
Kantone auf, jedoch zum Teil in sehr geringer Ausdehnung.
Am besten stellen sich in dieser Richtung die Kantone Aargau
~mit 241 km? St. Gallen mit 167 km? sowie Basel-Landschalft,
Graubiinden und Thurgau mit je zirka 90 km® Im ganzen sind
bis Ende 1913 jedoch bloss 854 km? definitiv als Grundbuch-
vermessungen anerkannt worden.

In Ergdnzung begriffen sind 3841 km? wovon der Kanton
Bern rund 2400 und Aargau 450 km? aufweisen, und woran im
weitern die Kantone Ziirich, Obwalden, Graubiinden, Waadt und
Wallis mit je 120—180 km? beteiligt sind. Hieraus ergibt sich
doch der Schluss, dass zur Zeit schon betrichtliche Gebiete in
Arbeit stehen. Dieser Umstand mag auch durch einen Blick
auf die bereits bezahlten und in nichster Zeit zur Ausrichtung
gelangenden Bundesbeitrige beleuchtet werden: Bis zum Ende
des Jahres 1913 wurde vom Bunde etwas mehr als eine halbe
Million Franken ausbezahlt, und ferner sind fiir die in Arbeit
stehenden und in den nichsten Jahren zur Erledigung gelangen-
den Arbeiten im Gesamtkostenbetrage von etwa 4 Millionen
Franken, 2,750,000 Franken als Grundbuchvermessungsfonds
bereit gestellt worden. Dieser Grundbuchvermessungsfonds ist
bisher jahrlich mit einer Million Franken gespiesen worden,
und es ist zu hoffen, dass die Finanzlage des Bundes eine
Reduktion dieser jihrlichen Einlage vermeiden lasst.

Im tibrigen werden nun etwa folgende Punkte als beson-
ders wichtig hervorzuheben sein:
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A. Die Einteilung in Instruktionsgebiete und die Vermes-
sung der Alpen und Weiden. Die genaue Festlegung der In-
struktions- und Masstabgebiete findet, wie bereits erwdhnt, jeweils
vor Abschluss der einzelnen Vermessungsvertrage statt. Dagegen
muss diese Abgrenzung doch schon vorher bei der Aufstellung
des allgemeines Planes, wenigstens in grossen Ziigen, vorge-
nommen werden. Dies lisst sich ohne besondere Schwierig-
keiten durchfiihren, da die Grundsitze dieser Einteilung bereits
in der Vermessungsverordnung aufgestellt sind. Nach Art. 15
dieser Verordnung soll Instruktion I mit erh6hten Genauigkeits-
anforderungen auf Gebiete mit hohen Bodenpreisen, also auf
grossere Stddte und Ortschaften mit stddtischer Bebauungsart,
beschrinkt werden.

Die iibrigen, landlichen Gebiete mit normalen Bodenpreisen,
wie wir sie in der Hauptsache in unserem schweizerischen Mittel-
land finden, gehoren in Instruktion II, doch kdénnen besondere
Verhiltnisse, wie sehr kupiertes und waldiges Hiigelland und
dergl., eine Einordnung in die Instruktion Il ratsam erscheinen
lassen.

In die Instruktion IlI, mit verminderten Genauigkeitsfor-
derungen, fallen die Gebiete mit niedrigen Bodenpreisen, wobei
die Vermessungsverordnung als Beispiel auch die Alpen und
Weiden unter diese Kategorie zdhlt. Doch muss in dieser Be-
ziehung nachdriicklich darauf hingewiesen werden, dass fiir die
Vermessung der Bergwilder, Alpen und Weiden die gegen-
wiartigen Vermessungskosten noch nicht im richtigen Verhiltnis
zum Bodenwert stehen. Nach den bisher eingelangten Offerten
fiir die Vermessung solcher Berggebiete nach den Verfahren
der Instruktion III, besteht noch die Gefahr, dass die Vermes-
sungspreise an gewissen Stellen dem Bodenpreise nahekommen.
Unter diesen Verhiltnissen gibt es fiir die verantwortlichen
Organe des Bundes keine andere Losung, als mit der Vergebung
solcher Berggebiete zuzuwarten und durch Anordnung von Probe-
vermessungen nach einfacheren und billigeren Aufnahmeverfahren
Umschau zu halten. Je nach den Ergebnissen wird es dann
Sache des Bundesrates sein, die Vermessungsinstruktion, ins
besondere Art. 71, in dieser Richtung zu ergidnzen.



— 180 —

B. Die Kosten der Grundbuchvermessung und der Nach-
fiikrung. Die ersten einldsslichen Berechnungen iiber die Kosten
der Grundbuchvermessung fanden bei Anlass der Ausarbeitung
der bundesritlichen Botschaft zum Bundesbeschluss iiber die
Kostentragung im Jahre 1909 statt und ergaben fiir die Parzellar-
vermessung eine Summe von 45 Millionen Franken, wovon der
Bund 31!'/> Millionen zu tibernehmen hitte. Dazu kamen noch
3 Millionen Bundessubventionen fiir die Triangulation IV. Ord-
nung, so dass fiir den Bund eine Gesamtbelastung von 34'/»
Millionen in Aussicht genommen werden konnte. Auf dieser
Grundlage und unter Voraussetzung der Richtigkeit dieser Be-
rechnungen wurden von der Bundesversammlung die prozen-
tualen Subventionsanteile des Bundes festgesetzt, wie sie im
Bundesbeschluss vom 13. April 1910 aufgestellt sind, und wie
wir sie oben bei II, A, Ziff. 4, kurz dargelegt haben.

Diesen Berechnungen wurden selbstverstidndlich die in den
Jahren 1908 und 1909 geltenden Vermessungspreise zu Grunde
gelegt, und es wurde ein Durchschnittspreis von 16 Franken
fiir die Hektare angenommen. Die Vermessungspreise sind nun
seither nicht unwesentlich gestiegen, was der allgemeinen Ver-
teuerung der Lebenshaltung, den Mehrforderungen der eidge-
nossischen Vermessungsinstruktion gegeniiber den Vermessungs-
vorschriften des Geometerkonkordates und vielleicht auch dem
Umstand zuzuschreiben ist, dass der Bund die Vermessungs-
kosten in der Hauptsache tragt. Die vom eidg. Grundbuchamt
angestellten, die gegenwirtigen Verhdltnisse beriicksichtigenden
Berechnungen, die dem allgemeinen Plan zur Grundlage dienen
werden, lassen die Gesamtkosten betrachtlich hoher erscheinen.
Bestimmte Summen konnen jedoch noch nicht genannt werden,
da der endgiiltige Entwurf fiir das eidg. Vermessungsprogramm
zuerst noch mit den kantonalen Vermessungsbehorden besprochen
und bereinigt werden muss. [mmerhin darf jetzt schon fest-
gestellt werden, dass Bund und Kantone kein Mittel unver-
sucht lassen diirfen, um die mutmasslichen Vermessungskosten
auf ein annehmbares und mit der Finanzlage vereinbares Mass
zu beschrdnken. Es ist zwar nicht zu erwarten, dass eine wesent-
liche Ersparniss durch Reduktion der gegenwdrtigen Vermessungs-
preise erreicht werden kann; dagegen soll fiir die Ausscheidung
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des niéht zu vermessenden Gebietes, fiir die billige Vermessung
der Wilder, Alpen und Weiden, fiir die Abgrenzung der In-
struktions- und Masstabgebiete der strengste zuldssige Masstab
angelegt werden. Es handelt sich hier nur darum, die bereits
begonnene Praxis der eidg. Aufsichtsbehdrde weiter zu fiihren
und zu vervollstindigen.

Was die Kosten der Nachfilhrung anbelangt, so sind hie-
riilber die eingehenden Berechnungen noch nicht abgeschlossen
und auch nicht in gleichem Masse dringlich. Eine nihere Be-
trachtung kann an diesem Orte unterbleiben; iiber die Notwen-
digkeit einer angemessenen Verteilung dieser Kosten auf alle
Interessierten wurde bereits oben unter II, B, Ziff. 3 das Notige
ausgefiihrt.

C. Die Zeitdauer der Durchfiihrung. Ueber diesen Punkt
bestanden bisher mehr nur Vermutungen; -doch wird man die
in der Botschaft des Bundesrates zum Bundesbeschluss iiber
die Kostentragung genannte Frist von 50 Jahren im grossen
und ganzen als zutreffend bezeichnen diirfen. Dabei soll es
aber keineswegs die Meinung haben, dass nun jeder Kanton
sein Vermessungsprogramm auf die genannten 50 Jahre ausdehne.
Schon das Z. G. B. hat, wie erwdhnt, gegen eine schematische
Verteilung der auszufiihrenden Grundbuchvermessungen Stellung
genommen und eine Beriicksichtigung der Verhiltnisse und
Bediirinisse angeordnet. In den Kantonen des Mittellandes ist
zweifellos das Bediirfnis fiir eine raschere Vermessung des ge-
samten Gebietes grésser als in den gebirgigen Kantonen, wo
fir die Einfiihrung des Grundbuches eine baldige Vermessung
der Talsohlen und anstossenden Gebiete geniigen diirfte. Auch
hieriiber werden die noch in Aussicht stehenden Verhandlungen
zwischen Bund und Kantone, die fiir die Ausarbeitung des all-
gemeinen Planes vorgesehen sind, die ndtige Aufklarnng bringen.



	Einführung in die Grundbuchvermessung : Vorlesung aus dem Einführungskurs der praktizierenden Grundbuchgeometer [Schluss]

